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Vernehmlassungs-
verfahren zum
Bundesgesetz über
den internationalen
Kulturgütertransfer

(Kulturgütertransfergesetz KGTG)

Die Vernehmlassung zum KGTG hat vom
I November 2000 bis zum 31 Januar
2001 gedauert Nachstehend drucken wir
die vollständige Stellungnahme der NIKE
ab, welche dem Eidg Departement des

Innern mit Datum 30 November 2000

zugegangen ist

"Der Vorstand des Tragervereins der pri-
vatrechtlich organisierten Nationalen
Informationsstelle fur Kulturguter-Erhaltung
(NIKE) hat sich eingehend mit dem

Entwurfzum Kulturgutertransfergesetz

(KGTG) befasst Unserer Meinung nach ist
das Vorhaben fur die Schweiz Eidgenossenschaft

und ihre Kantone von hoher staatspo-
litischer und von uberragender Bedeutung
fur die Kulturpolitik, dies auch unter dem

Gesichtspunkt, dass das KGTG sowohl

wichtige innen- als auch aussenpolitische

Fragen betrifft Wir danken deshalb dem

Eidg Departement des Innern und dem

Bundesamt fur Kultur, dass die NIKE
Gelegenheit zu einer Stellungnahme erhalt,

zumal in ihrem Tragerverein gegenwartig
28 Verbände und Organisationen
zusammengeschlossen sind, die sich mit der

Erhaltung und Pflege der materiellen Kulturguter

der Schweiz befassen

I. Ausgangslage

Die vom Eidg Departement des Innern

1993 durchgeführte Vernehmlassung zur

Ratifizierung der UNESCO-Konvention
1970 hat die Zustimmung zahlreicher, an

der Erhaltung von Kulturgut interessierter
Kreise gefunden Auch eine uberwiegende
Mehrzahl der Kantone hat sich damals im
befürwortenden Sinne geäussert Mit der

jetzt eröffneten Vernehmlassung geht es um
die Bereitstellung geeigneter Instrumente
fur die Umsetzung der Konvention, weil
diese nicht "seif executing" ist

II Allgemeines
Die positive Beurteilung der NIKE beruhte

damals wie heute auf den beiden Grundsätzen,

wonach die UNESCO-Konvention

1970 in keiner Art und Weise ruckwirkend

zur Anwendung gelangen kann und sie

ausschliesslich den illegalen Handel mit Kulturgutern

betrifft Schliesslich gilt es zu bedenken,

dass der global agierende illegale

Handel mit Kulturgutern mit dem illegalen

Drogen- und Waffenhandel statistisch an
der Spitze der unrechtmassigen Handelsgeschäfte

steht

Fur eine Beurteilung des Vorhabens gilt
grundsätzlich folgendes

• Kulturgut ist keine gewöhnliche Handelsware

• Mehr Rechtssicherheit und Transparenz

fur alle Beteiligten sind dringend geboten

• Die Schweiz tragt Verantwortung fur ihr

Kulturgut

• Die Schweiz muss im Bereich der

Kulturguter auch gegenüber der

Staatengemeinschaft Verantwortung tragen

Ausserdem sind folgende Fakten zu
berücksichtigen

• Im Kulturguterhandel belegt die Schweiz

weltweit gegenwartig den vierten Platz, nach

den USA, Grossbritannien und Frankreich

• Im Gegensatz zu sämtlichen Nachbarlandern

kennt die Schweiz auf Bundesebene

bisher keinerlei Regelung des Kultur-

gutertransfers

• Die UNESCO-Konvention 1970 ist
inzwischen weltweit von 91 Staaten ratifiziert
worden Darunter befinden sich die fur den

Kulturguterhandel bedeutenden Lander

Frankreich, Italien, USA und Kanada

Zur Definition von "Kulturgut"

eine verhältnismässige, effiziente und

erfolgversprechende Umsetzung und Anwendung

der Konvention erfordert eine

eindeutige, klare - relativ eng gefasste -
Definition des Begriffs "Kulturgut", wie sie

in Art 2, Abs 1 und 2 vorgesehen ist

III. Kommentar zum Fragenkatalog
Den in Ihrem Begleitschreiben aufgeführten

Fragenkatalog kommentieren wir wie

folgt

zu 1)

Der Gesetzesentwurf kann insgesamt als

ausgewogen bezeichnet werden Er tragt
sowohl den Interessen der Öffentlichkeit als

auch dem legalen Handel gebührend

Rechnung und ermöglicht die Umsetzung
der UNESCO-Konvention 1970

Wichtig und richtig scheint uns vor allem,
dass das Hauptaugenmerk den archäologischen,

ethnologischen und sakralen Kulturgutern

gilt Die Beschrankung auf diese

drei Gruppen ist deshalb sinnvoll, weil
dadurch die Konvention mit einem verhältnismässigen,

vernünftigen Aufwand umgesetzt
werden kann und weil sie die am meisten
gefährdeten Artefakte betrifft (Art 2, Abs 2)

Allerdings muss gefragt werden, wie mit
Inkunabeln, illuminierten Handschriften
und weiteren, ähnlichen Unikaten zu
verfahren sei Diese sollten wohl als "Archivgut"

bezeichnet und entsprechend behandelt

werden

Der Abschluss bilateraler Vertrage gemäss
US-Amerikanischem Modell erscheint als

pragmatische, realistische Losung

Schliesslich ist das KGTG mit dem EU-
Recht im Bereich Kulturgutertransfer
kompatibel

Endlich uberzeugt das KGTG durch eine

klare, umfassende Aussage, durch Transparenz

und Präzision Auch der Kommentar

ist in jedem Punkt sowohl in rechtlicher als

auch politischer Hinsicht nachvollziehbar.

Ein näheres Eingehen auf die einzelnen

Ausfuhrungen ist daher nicht notig, weil
dies nur zu Wiederholungen fuhren wurde

zu 2)

Die Massnahmen zum Schutz des

schweizerischen Kulturerbes erscheinen insgesamt
verhältnismässig Wichtig ist, dass ein

Herausgabeanspruch nicht verjährt (Art
33, ZGB Art 724 Abs Ibis [neu]) Dies

bedeutet eine eindeutige Verstärkung des

Rechtsschutzes und somit eine Verbesserung

der Rechtslage der Kantone in Bezug auf
archäologische und palaontologische Guter

Daraus resultiert schliesslich ein verstärkter

Schutz des schweizerischen archäologischen

Patrimoniums

Dem gleichen Zweck dient die Erhöhung
der Frist auf 30 Jahre in den Art 728 und
934 ZGB Sie ist deshalb von Bedeutung,
weil darunter auch Gegenstande aus

archäologischen und palaontologischen

Raubgrabungen fallen

Ein noch besserer Schutz konnte erreicht

werden, wenn unmissverstandhch klar ge-
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